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(4) Das Ministerium für Volksbildung ist für die 
Weiterbildung der Lehrer und Erzieher der ihm unter
stellten Einrichtungen verantwortlich.

9. A b s c h n i t t  

Aufgaben der pädagogischen Wissenschaft

§30

(1) Die pädagogische Wissenschaft hat die wissen
schaftlichen Grundlagen für die Gestaltung, Leitung 
und Organisation des Bildungs- und Erziehungsprozes
ses auszuarbeiten und einen wissenschaftlichen Vorlauf 
für die Entscheidung herangereifter Probleme des Bil
dungssystems zu schaffen. Dazu ist ein Perspektivpro
gramm der pädagogischen Forschung zu erarbeiten, das 
die richtigen Proportionen zwischen Grundlagenfor
schung und angewandter Forschung zu sichern hat.

(2) Die pädagogische Wissenschaft hat vordringlich 
Inhalt und Charakter der Allgemeinbildung, der beruf
lichen Grundausbildung und der speziellen beruflichen 
Ausbildung auszuarbeiten, sie in ihrer Wechselbezie
hung zu untersuchen und die Einführung der neuen 
Lehrpläne, Lehrbücher und Unterrichtsmittel zu sichern. 
Es sind Untersuchungen zu einer rationelleren und in
tensiveren Gestaltung des Unterrichts durchzuführen. 
Zur weiteren Entwicklung der Erziehungstheorie und 
Erziehungsmethodik sind theoretische Grundlagen
materialien, Handbücher und praktische Soforthilfen 
für Lehrer und Erzieher auszuarbeiten. Die pädagogi
sche Wissenschaft muß die zweckmäßigsten Formen und 
Methoden für die Planung und die Leitung des Bil
dungs- und Erziehungsprozesses erarbeiten. Dazu sind 
Schulversuche und wissenschaftliche Experimente 
durchzuführen.

(3) Die pädagogische Wissenschaft muß sich in zu
nehmendem Maße exakter mathematischer, kyberneti
scher, physiologischer, soziologischer, ökonomischer und 
anderer Erkenntnisse und Arbeitsmethoden bedienen.

(4) In die pädagogische Forschung sind Lehrer und 
Erzieher sowie Wissenschaftler anderer Fachrichtungen, 
besonders Psychologen und Ärzte, einzubeziehen. Die 
Anleitung der pädagogischen Neuerer durch die pädago
gischen Wissenschaftler ist zu gewährleisten.

(5) Das Ministerium für Volksbildung ist für die Pla
nung, Leitung und Kontrolle der pädagogischen For
schung mit Ausnahme der pädagogischen Forschung auf 
den Gebieten der Berufsbildung und der Hoch- und 
Fachschulbildung verantwortlich. Es ist das zentrale 
Organ zur Koordinierung der pädagogischen Forschung.

10. A b s c h n i t t

Bildung und Erziehung im zweisprachigen Gebiet 
der Bezirke Cottbus und Dresden

§31

(1) Für alle Kinder und Jugendlichen des zweispra
chigen Gebietes ist in Wahrung der Rechte der sorbi
schen Bevölkerung die Bildung und Erziehung nach 
den Grundsätzen, Zielen, dem Inhalt und der Struktur 
des einheitlichen sozialistischen Bildungssystems garan
tiert.

(2) Im zweisprachigen Gebiet sind Oberschulen und 
Erweiterte Oberschulen mit sorbischem Sprachunter
richt und sorbische Oberschulen und Erweiterte Ober
schulen sowie entsprechende Einrichtungen der Vor
schulerziehung zu unterhalten.

(3) Für Jugendliche und Werktätige besteht die Mög
lichkeit, sich im Rahmen der Aus- und Weiterbildung 
in der sorbischen Sprache auszubilden.

(4) Die erforderlichen Lehrer und Erzieher für die 
Erfüllung der in den Absätzen 2 und 3 genannten Auf
gaben sind an entsprechenden Einrichtungen auszubil
den und im Rahmen ihrer beruflichen Weiterbildung 
zu qualifizieren.

F ü n f t e r  T e i l  
Einrichtungen der Berufsbildung

1 .  A b s c h n i t t
Berufsausbildung

§32 I
(1) In der Deutschen Demokratischen Republik hat 

jeder Jugendliche das Recht auf Berufsausbildung.
(2) Die Berufsausbildung wird nach einheitlichen 

staatlichen Grundsätzen durchgeführt. Die Leiter der 
Staats- und Wirtschaftsorgane, Betriebe und Einrich
tungen sind in ihrem Verantwortungsbereich für die 
Planung und Leitung der Berufsausbildung verantwort
lich und sichern die zu ihrer ordnungsgemäßen Durch
führung erforderlichen Voraussetzungen.

(3) Die Berufsausbildung erfolgt für die Berufe, die 
in der Systematik der Ausbildungberufe festgelegt sind.

(4) Die Berufsausbildung hat für die Volkswirtschaft 
— vor allem für die führenden Wirtschaftszweige — 
einen qualifizierten sozialistischen Facharbeiternach
wuchs heranzubilden, der fähig und bereit ist, im Beruf 
hochwertige Qualitätsarbeit zu leisten und aktiv an der 
Durchsetzung der technischen Revolution mitzuwirken.

(5) Der Inhalt der Berufsausbildung wird von der 
Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft, von der 
technischen Revolution und den Perspektiven der sozia
listischen Produktion bestimmt.

(6) Der Inhalt der Berufsausbildung wird auf der 
Grundlage von Berufsanalysen in Berufsbildern und 
Lehrplänen verbindlich festgelegt. Die zuständigen 
Staats- und Wirtschaftsorgane sichern nach den Grund
sätzen der Staatlichen Plankommission die Ausarbei
tung der erforderlichen Unterlagen für die Berufsaus
bildung in hoher Qualität. Bei der Ausarbeitung sind 
die wissenschaftlich-technischen Zentren und anderen 
wissenschaftlichen Einrichtungen sowie die fortgeschrit
tensten Betriebe zur Mitarbeit heranzuziehen.

(7) Die Berufsausbildung gliedert sich in den berufs- 
praktischen und berufstheoretischen Unterricht. Die in 
der Oberschule erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten bilden die Grundlage der beruflichen 
Ausbildung. Über die Oberschulbildung hinausgehendes 
mathematisch-naturwissenschaftliches und sonstiges Bil
dungsgut, das zur erfolgreichen Ausübung des Berufes 
erforderlich ist, wird als wesentlicher Bestandteil der 
beruflichen Ausbildung vermittelt. Die staatsbürgerliche 
und die körperliche Bildung und Erziehung werden 
weitergeführt.


